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1. Gültigkeitsbereich 
Diese Einkaufskonditionen gelten ausschließlich für alle Bestel-
lungen und Rahmenaufträge (im Folgenden „Bestellung“), die den 
Kauf von Waren, Dienstleistungen und die Arbeitsleistung regeln. 
Widersprüchliche Lieferbedingungen gelten nur, wenn wir dies 
ausdrücklich schriftlich bestätigen. Hiermit widersprechen wir aus-
drücklich jeglichen Anmerkungen oder Verweisen des Lieferanten 
hinsichtlich der Gültigkeit und Anwendbarkeit seiner allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Unsere Einkaufsbedingungen gelten 
auch dann ausschließlich, wenn wir im Einzelfall keine Einwände 
gegen die Bedingungen unseres Lieferanten haben oder wir die 
Lieferung vorbehaltlos annehmen, obwohl uns gegenteilige oder 
ergänzende Geschäftsbedingungen des Lieferanten bekannt sind. 
Die Bedingungen sind gültig für Produktionsmaterial, Nichtproduk-
tionsmaterial und Dienstleistungen.  

 
2. Bestellung und Auftragsbestätigung 
2.1 Bestellungen und/oder nachträgliche Änderungen sind nur bin-

dend, wenn diese schriftlich erfolgen. Die Schriftform beinhaltet 
Fax, Email oder, wenn vereinbart, elektronischer Datenaustausch 
(EDI, Web EDI). Abweichungen hiervon sind nur mit unserer vor-
herigen Genehmigung in Schrift- oder Textform wirksam. 

2.2 Die Annahme unserer Bestellung muss schriftlich, unter Angabe 
unserer vollständigen Bestelldaten, bestätigt werden. Wenn der 
Lieferant die Bestellung nicht innerhalb von 10 Werktagen nach 
Erhalt annimmt, sind wir berechtigt, die Bestellung zu stornieren. 

2.3 Die in der Bestellung angegebenen Preise sind Fixpreise. 
 
3. Lieferzeiten / Lieferverzug 
3.1 Vereinbarte Liefertermine und -fristen sind verbindlich. Lieferpläne 

sind verbindlich, es sei denn, der Lieferant erhebt innerhalb einer 
Arbeitswoche nach Erhalt dieser Pläne Einwände. Das Datum 
des Eingangs der Ware an dem in unserer Bestellung angegebe-
nen Ort ist entscheidend für die Einhaltung des Liefertermins oder 
der Lieferfrist. Der Lieferant ist dafür verantwortlich, den in unse-
rer Bestellung angegebenen Spediteur zu benachrichtigen. Wenn 
ein anderer als der von uns angegebene Spediteur ohne unsere 
vorherige Genehmigung beauftragt wird, muss der Lieferant die 
dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten tragen.  

3.2 Der Lieferant hat uns unverzüglich schriftlich über mögliche Ver-
zögerungen oder Nichteinhaltung von Lieferterminen und -fristen 
zu informieren, die Gründe für die Verzögerung zu erläutern und 
anzugeben, wie lange diese voraussichtlich bestehen werden. 

3.3 Überschreitet der Lieferant den vereinbarten Liefertermin oder -
frist, so ist er sofort in Verzug, ohne dass eine Mahnung erforder-
lich ist, sofern im Rahmen dieser vereinbarten Liefertermine oder 
-fristen ein bestimmter Termin direkt oder indirekt festgelegt 
wurde. Im Falle eines Verzugs sind wir berechtigt, nach Ablauf ei-
ner von uns gesetzten angemessenen Nachfrist, die vom Liefe-
ranten geschuldete Leistung auf Kosten und Aufwand des Liefe-
ranten von einem Dritten erbringen zu lassen oder vom Vertrag 
zurückzutreten oder eine Entschädigung für die entstandenen 
Schäden zu verlangen. Der Lieferant ist verpflichtet, uns alle zu-
sätzlichen Kosten zu erstatten, die durch eine verspätete Liefe-
rung entstanden sind. 

3.4 Bei schuldhafter Abweichung von den Liefer- und Verpackungs-
bestimmungen, vorzeitiger Auslieferung oder Überlieferung sind 
wir berechtigt zusätzliche Logistikkosten als Schadensersatz in 
Höhe von zwei Stundensätzen der i2M GmbH, in der der Scha-
den entstanden ist, zuzüglich der verursachten Schäden geltend 
zu machen. Der Lieferant hat das Recht nachzuweisen, dass uns 
keine oder weniger Schäden entstanden sind. 

3.5 Die Annahme einer verspäteten Lieferung oder Dienstleistung be-
deutet nicht den Verzicht auf eines unserer Rechte, insbesondere 
auf Schadensersatzansprüche. 

 
4. Lieferung / Versand 
4.1 Jeder Sendung muss ein Lieferschein mit unseren vollständigen 

Bestelldaten beigelegt sein. 
4.2 Der Lieferant stellt dem Käufer alle Exportkontrollinformationen (z. 

B. die Exportlistennummer) unter jedem Rechnungsposten zur 
Verfügung. Die ECCN (Export Control Classification Number - US 
(Re) - Export Control Regulations) muss ebenfalls für jeden Arti-
kel angegeben werden. Diese Informationen können alternativ per 
E-Mail an folgende Adresse gesendet werden: ausfuhrgenehmi-
gung@mann-hummel.com. Der Lieferant stellt sicher, dass die 
vertragliche Beziehung zwischen dem Lieferanten und i2M be-
steht. 

4.3 Lieferanten mit Sitz in der Europäischen Gemeinschaft oder der 
Türkei müssen den Präferenzursprung der an den Käufer geliefer-
ten Waren auch anhand einer Lieferantenerklärung mit dem ge-
setzlich vorgeschriebenen Wortlaut bestätigen. Nach Möglichkeit 
sollte diese Erklärung eine Langzeitlieferantenerklärung sein. Lie-
ferantenerklärungen, die nicht den gesetzlichen Anforderungen 
entsprechen, werden nicht anerkannt. Alle relevanten Nachweise 
müssen vom Lieferanten beschafft und eingereicht werden, ohne 
dass dies ausdrücklich angefordert wird. Der Lieferant trägt alle 
Kosten (z. B. Zölle), die sich aus der Nichtvorlage dieser Nach-
weise ergeben. Der Lieferant verpflichtet sich ebenfalls, nachprüf-
bare Aussagen zum Warencode sowie zur handelsrechtlichen 
Herkunft der gelieferten Waren (unter Verwendung von ISO-
Alpha-2-Codes) zu machen und bei Bedarf geeignete Nachweise 
zur Unterstützung dieser Aussagen zu erbringen. 

4.4 Der Lieferant verpflichtet sich, den Warencode und die handels-
rechtliche Herkunft sowie die Exportlistennummer (falls zutref-
fend) der gelieferten Waren auf seiner Rechnung auszuweisen. 

4.5 Der Lieferant verpflichtet sich, den Käufer unverzüglich schriftlich 
zu informieren, falls eine Erklärung des präferenziellen Ursprungs 
oder des handelsrechtlichen Ursprungs oder des Warencodes o-
der eines Teils davon nicht mehr gültig ist oder sich ändert.  

4.6 Der Lieferant verpflichtet sich, alle relevanten internationalen Si-
cherheitsprogramme (z. B. C-TPAT / AEO F oder C / KC Air 
Cargo Security) einzuhalten, um die pünktliche Übergabe der Lie-
ferungen an den Käufer sicherzustellen. Wenn der Lieferant kei-
nes dieser Sicherheitsprogramme verwendet, muss er bei der 
ersten Lieferung eine Sicherheitserklärung vorlegen. Neue Si-
cherheitserklärungen müssen zwei Jahre gütig sein. 

4.7 Sofern nicht anders vereinbart, erfolgen Lieferungen an ihren Be-
stimmungsort ohne Frachtkosten und Verpackungskosten DAP 
(gemäß Incoterms 2010). In diesem Fall geht die Gefahr zum 
Zeitpunkt des Eingangs der Lieferung am vereinbarten Bestim-
mungsort auf uns über. 

 
5. Rechnungen / Zahlungskonditionen 
5.1 Auf den Rechnungen müssen unsere vollständigen Bestelldaten 

ausgewiesen sein (Bestellnummer, Datum, Lieferscheinnummer). 
Im Falle der Nichteinhaltung dieser Bestimmung ist der Lieferant 
für etwaige Verzögerungen bei der Rechnungsbearbeitung und -
zahlung verantwortlich. Rechnungen müssen wie in der Bestel-
lung angegeben eingereicht werden. Wir behalten uns das Recht 
vor, Rechnungen mit unvollständigen oder ungenauen Bestellda-
ten oder mit ungenauer oder unvollständiger Rechnungsadresse 
an den Lieferanten zurückzusenden. 

5.2 Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen wurde, erfolgt die 
Zahlung per Banküberweisung nach 30 Tagen netto ab dem Tag 
des Wareneingangs, jedoch nicht früher als ab dem Eingang der 
Rechnung. Wenn die Zahlung innerhalb von 20 Tagen erfolgt, 
wird 3% Skonto abgezogen.  

5.3 Bei Annahme vorzeitiger Lieferungen hängt die Fälligkeit vom ver-
einbarten Liefertermin ab. 

5.4 Bei Teillieferungen sind wir berechtigt, die Zahlung in Höhe der 
ausstehenden Lieferung bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung zu-
rückzuhalten. 

5.5 Der Lieferant ist nicht berechtigt, seine Ansprüche gegen uns, 
ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung, ganz oder teil-
weise abzutreten oder anderweitig zu veräußern.   

 
6. Lieferantenstammdaten 

Der Lieferant hat die bereitgestellten Daten immer aktuell zu ha-
ten. Jede Änderung muss unverzüglich mitgeteilt werden. Der Lie-
ferant muss sich unter folgender Emailadresse registrieren supp-
liers@i-2-m.eu  und einen von i2M bereitgestellte Fragebogen 
ausgefüllt zurückzusenden.  

 
7. Höhere Gewalt 
7.1 Höhere Gewalt wie Krieg, Naturkatastrophen, behördliche Maß-

nahmen (wie Beschlagnahme, Exportverbot), andere unvorher-
sehbare, unvermeidbare Handlungen, die außerhalb des Einfluss-
bereichs des Lieferanten liegen und für die der Lieferant nicht ver-
antwortlich ist, entbinden die Parteien für die Dauer der Störung 
von ihren Pflichten. Die Parteien verpflichten sich, alle Informatio-
nen im Zusammenhang mit höherer Gewalt unverzüglich offenzu-
legen. Sollten wir von höherer Gewalt betroffen sein, behalten wir 
uns das Recht vor nach eigenem Ermessen ganz oder teilweise 
vom Vertrag zurückzutreten. 
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7.2 Rohstoffmangel und Streiks gelten nicht als Ereignis höherer Ge-
walt. 

7.3 Sollte ein solches Ereignis länger als zwei Monate andauern, kön-
nen die Parteien, ohne vorherige Ankündigung, von dem jeweili-
gen Vertrag zurücktreten. 

 
8. Mängelrüge 
8.1 Liefermängel werden dem Lieferanten sobald sie im normalen 

Geschäftsverlauf bekannt wurden, spätestens jedoch 10 Werk-
tage nach Feststellung, mitgeteilt. 

8.2 Der Lieferant verpflichtet sich eine entsprechende Ausgangsprü-
fung durchzuführen. 

 
9. Mängel  
9.1 Gewährleistungsansprüche für Teile, die für Kraftfahrzeuge oder 

Nutzfahrzeuge bestimmt sind, verfallen innerhalb von 24 Monaten 
ab der erstmaligen Registrierung des Fahrzeugs oder der Installa-
tion des Ersatzteils, spätestens jedoch nach 30 Monaten ab Liefe-
rung an uns. Für alle anderen Teile und Liefergegenstände erlö-
schen die Gewährleistungsansprüche nach 24 Monaten ab Liefe-
rung an unsere Kunden, sofern nicht ausdrücklich schriftlich an-
dere Fristen vereinbart wurden. 

9.2 Sofern unter Ziffer 9 nichts anderes bestimmt ist, haftet der Liefe-
rant nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbeson-
dere für Liefermängel. Die Haftung ist weder in der Ursache noch 
in der Höhe beschränkt oder ausgeschlossen. Von und gegen An-
sprüche Dritter stellt der Lieferant uns im gleichen Umfang frei. 

9.3 Bei Liefermängeln, einschließlich des Fehlens vereinbarter Eigen-
schaften, verpflichtet sich der Lieferant - nach unserer Wahl und 
ungeachtet unserer sonstigen Rechtsmittel - entweder den Man-
gel unverzüglich kostenlos zu beseitigen oder eine mängelfrei Er-
satzlieferung vorzunehmen (inkl. der Übernahme der jeweils not-
wendigen Aufwendungen wie z.B. Kosten für Installation und De-
montage) oder den Kaufpreis in angemessener Höhe zu reduzie-
ren. Ist der Lieferant dazu nicht in der Lage oder kommt er dieser 
Verpflichtung nicht unverzüglich nach, können wir vom Vertrag 
zurücktreten und die Ware auf sein Risiko und seine Kosten an 
den Lieferanten zurücksenden. 

9.4 In dringenden Fällen sind wir berechtigt, die Mängel, ungeachtet 
unserer sonstigen Ansprüche, auf Kosten und Aufwand des Liefe-
ranten zu beseitigen oder beseitigen zu lassen. Die damit verbun-
denen Kosten trägt der Lieferant. 

9.5 Der Lieferant muss angemessene Analysen durchführen und Kor-
rekturmaßnahmen einleiten, um die Fehlerursache zu beseitigen 
und ein erneutes Auftreten dieses Fehlers zu verhindern. 

9.6 Liefert der Lieferant mehr als zweimal fehlerhafte Waren oder er-
bringt er wiederholt mangelhafte Leistungen, so sind wir nach 
schriftlicher Abmahnung berechtigt, den Vertrag auch bei noch 
nicht erfolgten Lieferungen zu kündigen. 

9.7 Der Lieferant verpflichtet sich alle, möglicherweise entstehenden, 
damit verbundenen Kosten für Reparaturen oder den Ersatz feh-
lerhafter Waren zu erstatten. Für jede Bearbeitung eines Gewähr-
leistungsfalls zahlt der Lieferant einen pauschalierten Schadener-
satz in Höhe von zwei lokalen Stundensätzen, die das i2M-Unter-
nehmen, bei welchem der Schaden aufgetreten ist, anwendet, zu-
züglich etwaiger weiterer Kosten oder Schäden, die uns möglich-
erweise entstehen. Der Lieferant hat das Recht nachzuweisen, 
dass kein Schaden verursacht wurde oder der Schaden wesent-
lich geringer ist.  

 
10. Haftung 

Sofern hierin nicht anders vereinbart, ist der Lieferant verpflichtet, 
den Schaden, einschließlich etwaiger Folgeschäden, die direkt o-
der indirekt infolge einer fehlerhaften Lieferung oder aus anderen 
dem Lieferanten zurechenbaren Gründen entstehen, zu tragen. 
Diese Haftung ist nicht beschränkt oder ausgeschlossen, weder 
aus wichtigem Grund noch in Höhe, und stellt uns in gleichem 
Umfang von und gegen Ansprüche Dritter frei.  

 
11. Produkthaftung 
11.1 Der Lieferant stellt uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei, die 

sich aus dem Tod oder der Verletzung einer Person oder Sach-
schäden ergeben, wenn und soweit die Gründe für den jeweiligen 
Anspruch im Bereich des Lieferanten liegen. Der Lieferant erstat-
tet uns auch alle Kosten und Aufwendungen, die uns aufgrund o-
der im Zusammenhang mit einer Rückrufaktion oder anderen 
Maßnahmen entstehen.  

11.2 Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflichtversicherung 
(einschließlich Deckung für erweiterte Produkthaftungs- und 
Rückrufkosten) mit einer Deckung von insgesamt mindestens 
3.000.000 EUR (drei Millionen EUR) pro Schadensersatzan-
spruch für Personen-, Sach- oder Produktschäden abzuschlie-
ßen. Unsere Ansprüche sind jedoch nicht auf den gedeckten Be-
trag beschränkt. 

 
12. Qualität, Umwelt und Dokumentation 
12.1 Bei Lieferungen muss der Lieferant stets die aktuell geltenden all-

gemein anerkannten Regeln der Technologie- und Sicherheitsvor-
schriften einhalten. Soweit wir dem Lieferanten Zeichnungen, 
Muster oder andere Bestimmungen oder Unterlagen zur Verfü-
gung gestellt haben, hat er diese hinsichtlich des Designs und der 
Eigenschaften des gelieferten Artikels einzuhalten. Änderungen 
am Liefergegenstand oder an einem bereits genehmigten Produk-
tionsprozess oder dessen Verlagerung an einen anderen Ort be-
dürfen einer schriftlichen Mitteilung des Lieferanten und unserer 
vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

12.2 Der Lieferant muss ein Qualitätsmanagementsystem aufrecht-
erhalten oder entwickeln, das auf der jeweils geltenden ISO-Norm 
in der jeweils gültigen Version basiert. Zertifikate von einem ak-
kreditierten Büro oder einer Zweitpartei-Zertifizierung sowie 
gleichwertige QM-Systeme können nach vorheriger Prüfung 
durch uns genehmigt werden. Der Lieferant stellt uns das aktuelle 
Zertifikat zur Verfügung und aktualisiert dieses Zertifikat nach Ab-
lauf des Gültigkeitsdatums, ohne ausdrücklich dazu aufgefordert 
zu werden. Der Lieferant muss uns unverzüglich benachrichtigen, 
wenn das Zertifikat widerrufen wird. 

12.3 Unabhängig von einer erfolgreichen Stichprobe muss der Liefe-
rant die Qualität der Liefergegenstände ständig überprüfen und 
regelmäßig Requalifizierungstests durchführen. Die Vertrags-
partner müssen sich gegenseitig über die Möglichkeiten einer 
weiteren Qualitätsverbesserung auf dem Laufenden halten. 

12.4 Der Lieferant hat alle geltenden Umweltschutzgesetze und -stan-
dards einzuhalten. Die kontinuierliche Verbesserung des betriebli-
chen Umweltschutzes und die Vermeidung von Umweltver-
schmutzung sind systematisch nach allgemein anerkannten Re-
geln sicherzustellen. 

12.5 Bei Lieferungen in die Europäische Union ist der Lieferant ver-
pflichtet, die Anforderungen bzgl. Registrierung, Bewertung, Zu-
lassung und Beschränkung von Chemikalien (REACH) gem. der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Dezember 2006 zu erfüllen. Produkte, die 
die Anforderungen von REACH nicht vollständig erfüllen, dürfen 
nicht an uns geliefert werden. 

12.6 Der Lieferant hat seinen Subunternehmern die gleichen Verpflich-
tungen gemäß den vorstehenden Bestimmungen aufzuerlegen. 

 
13. Gewerbliche Schutzrechte  
13.1 Der Lieferant garantiert, dass er keine eingetragenen gewerbli-

chen Schutzrechte (z. B. Patente, Marken, Designs oder Ge-
brauchsmuster), Urheberrechte oder sonstige Rechte Dritter ver-
letzt, indem er die gelieferten Produkte wie vertraglich vereinbart 
verkauft und uns zur Verfügung stellt. Er stellt uns in vollem Um-
fang von allen Ansprüchen Dritter frei, die sich aus der Nutzung 
oder Verletzung solcher Rechte ergeben. 

13.2 Die Vertragspartner sind verpflichtet, sich unverzüglich über etwa-
ige Vertragsverletzungsrisiken und rechtswidrige Vertragsverlet-
zungsfälle zu informieren und sich gegenseitig die Möglichkeit zu 
geben, solchen Ansprüchen entgegenzutreten. 

 
14. Eigentumsvorbehalt 

In keinem Fall akzeptieren oder bestätigen wir einen erweiterten 
oder verlängerten Eigentumsvorbehalt des Lieferanten. Ein Ei-
gentumsvorbehalt des Lieferanten bedarf einer schriftlichen Ver-
einbarung  

 
15. Geheimhaltung 
15.1 Der Lieferant behandelt alle Informationen, Formeln, Zeichnun-

gen, Modelle, Werkzeuge, technischen Aufzeichnungen, Verfah-
rensmethoden, Software und anderes technisches und kommerzi-
elles Know-how, die von uns zur Verfügung gestellt oder über uns 
erlangt wurden, sowie alle damit verbundenen Arbeitsergebnisse 
(im Folgenden „vertrauliche Information”) streng vertraulich ge-
genüber Dritten. Der Lieferant darf die vertraulichen Informationen 
in seinem eigenen Geschäft nur zum Zwecke der Lieferung an 
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uns verwenden und sie nur solchen Personen zur Verfügung stel-
len, die im Zusammenhang mit unserer Geschäftsbeziehung Zu-
griff darauf benötigen und an eine entsprechende Vertraulich-
keitsverpflichtung gebunden sind. Diese Bestimmung gilt über die 
Dauer unserer Geschäftsbeziehung hinaus, wenn der Lieferant 
nicht nachweisen kann, dass ihm die vertraulichen Informationen 
bereits zum Zeitpunkt des Erlangens bekannt waren oder öffent-
lich zugänglich waren oder später ohne das Verschulden des Lie-
feranten veröffentlicht wurden. 

15.2 Die Offenlegung vertraulicher Informationen begründet keine ge-
werblichen Schutzrechte, Rechte an Know-how oder Urheber-
rechte des Lieferanten und stellt keine vorherige Veröffentlichung 
oder ein vorheriges Nutzungsrecht gemäß den geltenden Patent-, 
Design- und Gebrauchsmustergesetzen dar. Jede Art von Lizenz 
unterliegt einer schriftlichen Vereinbarung. 

 
16. Verhaltenskodex für Lieferanten 

Der Lieferant hat bei der Ausführung seiner Lieferungen und Leis-
tungen den MANN + HUMMEL-Verhaltenskodex zu beachten. 
Der Lieferant verpflichtet sich, die Menschenrechte zu schützen, 
die Arbeitsnormen einzuhalten und keine Diskriminierung oder 
Zwangs- / Kinderarbeit zu tolerieren. Der Lieferant bestätigt, dass 
er keine Form von Korruption oder Bestechung toleriert. Der Lie-
ferant wird auch von seinen Unterauftragnehmern verlangen, 
dass sie den Verhaltenskodex einhalten. Der MANN + HUMMEL-
Verhaltenskodex kann unter www.mann-hummel.com/coc abge-
rufen werden. Verstößt der Lieferant schuldhaft gegen diese Ver-
pflichtungen, so ist i2M, unbeschadet anderer Ansprüche, berech-
tigt den Vertrag zu kündigen. 

 
17. Allgemeine Bestimmungen 
17.1 Wenn eine der in dieser Einkaufsbedingungen und anderen Ver-

einbarungen enthaltenen Bestimmungen unwirksam ist oder wird, 
hat dies keinen Einfluss auf die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-
gen. Die Vertragsparteien ersetzen diese ungültige Bestimmung 
durch eine gültige Bestimmung, die den wirtschaftlichen Erfolg 
der ungültigen Bestimmung am besten widerspiegelt. 

17.2 Der Erfüllungsort für alle Lieferungen ist der in der Bestellung an-
gegebene Ort. 

17.3 Sofern nicht anders vereinbart, gelten ausschließlich die Rechte 
und Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 
über Verträge über den internationalen Warenkauf ist ausge-
schlossen. 

17.4 Gerichtsstand ist Aschaffenburg. 


